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nzurathen iſt Qus begreiflichen Gründen jedenfalls das
nochmalige Bekenntnis.

III Inwieweit ändert ſich nun das eben Ausgeführte, wenn
die un vorbehalten iſt? Antwort Der Fall ändert ſich nicht
Der Bei  ater hat zwar keine Vollmacht betreffs der reſervierten
Sünden (wie vorausgeſetzt), aber die Abſolution bezieht ſich 10 In
unſerem Falle auf die reſervierte Sünde indirect, alſo mit
dem Umfange der Jurisdictionsgewalt in keinem Zuſammenhang. So
auch in dem Falle, venn in die derart indireet nachgelaſſene Unde
der Beichtvater als cComplex de Urpi verwickelt dre  —4 Beſtehen
bleibt natürlich die Verpflichtung, die un nach den unter II
gegebenen Regeln einem privilegierten Beichtvater noch einmal
zu bekennen. Anders geſtaltet ſich die Sache, enn der nicht privi⸗
legierte Beichtvater die Sünde zwar V  . aber auf die Reſer
vation nicht geachtet hat Für dieſen Fall Aben praktiſche Rückſichten
mehrſa (3 un Brixen, ExXpositio 68) dazu eführt, daſs be⸗
ſtimmt wurde, der Beichtvater abſolviere giltig auch von der VOr-·
behaltenen unde alſo irect, ſo daſs dann eine weitere Ver⸗
pflichtung nicht vorhanden iſt Wo eine ſolche Erklärung eitens des
Ordinarius nicht vorliegt, (3 In Wien, zu ſchließen QAus üller,
II. 334, 4, müſste natürli die Beicht bei einem mit den 9e
hörigen Vollmachten verſehenen Prieſter wiederholt werden,
nders auch der Pönitent über die ache unterrichte iſt
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XII (Kraniotomie der Kaiſerſ

itt?) Das ver  —  2
ſchiedenen Univerſitäten als Lehrbuch verwendete Werk von weifels,
„Lehrbuch der Geburtshilfe“, ſpri ſich über dieſe rage Unter
„Indicationen Kaiſerſchnitt“ folgendermaßen aus: 77• kann
heute“ bei einer Wahl zwiſchen Perforation ünd Kaiſerſchnitt „mit
vollſtem E der Kaiſerſchnitt empfohlen werden, weil
eS möglich macht, Utter und Kind dem Leben zu erhalten. Dieſe
Begründung des bedingten Kaiſerſchnittes war früher eine halbe,
trügeriſche Redensart, welche mit Eéwiſſen dem Laien nicht
vorgetragen werden konnte, weil die Möglichkeit, Utter und Kind
zu erhalten, eine ſehr kleine war So ange die Sterblichkeitsverhältniſſe
derartige . daſs nach dem Kaiſerſchnitt mindeſten 85/%, nach
der Perforation 22½% der ütter ſterben, ließen ſich die eiden
Operationen in Rückſicht auf die ütter nicht nebeneinander E  en
„Die ahrhei Qutete dahin, daſs beim Kaiſerſchnitte die Utter
mit der größten Wahrſcheinlichkeit ſterben muſste und da ind mit
der Wahrſcheinlichkeit von QAm (ben blieb Das

roſtloſe Verhältniſſe, welche ich In den letzten Jahren in ber
raſchender Weiſe *. ꝰ aben Die Mortalität des Kaiſerſchnittes
mit Uterusnaht beträgt nach der neueſten Statiſtik bei bedingter In⸗
dication, die allein mit dem Kaiſerſchnitte verglichen werden kann,
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für die Mütter 07 für die Kinder 0/½, bei der Perforation
für die ütter 6 6%, für die Kinder 1  — Solange die
Mortalität ſo E war, wie wir oben angegeben, muſste man
ſich mehr zugunſten der Perforation ausſprechen, mit den jetzigen
rgebniſſen muſs auch die Stellung zu dieſer rage grundſätzlichwechſeln. Dem Kaiſerſchnitte muſs Iim Principe der Vorzug
Elnger dumt werden, trotzdem auch jetzt noch der Eingriff und ſeineFolgen in ezug auf Mortalität ungünſtiger iſt, als die Perforation“.Soweit Dr. elſe

. der auf dem Standpunkt „daſsFragen der ärztlichen Praxis n U vo medi einiſchen Geſichtspunkte Qus beurtheilt werden dürfen und das utragen von Gründen
kirchlichen oder rechtlichen Urſprunges durchaus unzuläſſig iſt, eil
dies nicht Klärung, ondern Verwirrung und Unheil ſtiftet“. Nachobigem ſchein für die Verpflichtung der Utter, ſich der Operation
3 unterziehen, In unſeren agen noch mehr, als zu St AlphonsZeiten der Grund zu ſprechen: y Revera periculum communius emotum
videtur. quia Propter maiorem peritiam nostrorum chirurgorummulieres una CU prole servantur“ Zugleich iſt daraus
erſichtlich, worauf twa In den ſeltenen Fällen, wo eimn Arzt ſich fürRath erholt, deſſen Aufmerkſamkeit zu lenken Areſeine Praxis  Mies geiſtlichen

Convictsdirector Dr arl Hilgenreiner.
III en und Commutation gewiſſer Gelübde.) Ferdinand, ein gutgeſinnter, aber äußerſt EI erregbarerJüngling, geräth mit ſeinen Eltern faſt täglich in heftigen Wort

wechſel und eht mit denſelben faſt beſtändig im Unfrieden. Seinen
täglich erneuerten Vorſätzen und Anſtrengungen, über ſeine Em
pfindlichkeit Herr werden, fügte nun einmal In größeremEifer, aber mit genügen freier Ueberlegung das Gelübde inzu,nach jedem Rückfall beziehungsweiſe nach jeder Kränkung ſeinerEltern eine Mark in den Opferſtock der Kirche 3 werfen oder denArmen 3 geben, eine für ihn nicht geringe Leiſtung, da vonſeinem jährlichen Einkommen von 1200 ſich und ſeine Tbeits
unfähigen Eltern unterhalten muſste. Anfangs ſchah diefeS aucheinzelne Male, wurde aber bald, da die Ausbruche des Zornes ſichnoch ebenſo häufig als früher wiederholten, gänzlich unterlaſſen, undeit dem gemachten Gelübde ſind N beinahe drei Vũ  &  ahre verfloſſen,ohne daſs erlich eine nenne  werte Beſſerung eingetreten areEtwa tauſendmal hat ETL either ſeine Eltern gekränkt, ohne daſsdie Strafe, welche ſich auferlegt hat,hier der Beichtvater zu thun? bezahlt hätte. Was hat

Antwort Da erdin and Qus übergroßer ſittlicherSchwäche und Gebrechlichkeit ſein Gelübd nicht hält und bei ſeinenbeſcheidenen Vermögensverhältniſſen der ſo häufig ſich wieder⸗holenden Rückfälle ohne erhebliche Schwierigkeit auch nichtalten vermag, 0 E.

ſt ihm vorzuſchlagen, ſich davon dispenſieren,


